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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 

115 Übungen der Bundeswehr 

Die Bundeswehr führt von 03.07.2017 bis 14.07.2017 im Raum 
Wackerstein eine Übung durch. 

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind 
über die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum In-
golstadt, Marlene-Dietrich-Straße 12, zu melden. 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und 
die Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen 
für die Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen.  

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu 
beachten.  

 

Landratsamt Eichstätt, 23.06.2017 

 

 

 
116 Verbrennen von strohigen Abfällen aus der Landwirt-

schaft 

Öffentliche Bekanntmachung 

Das Verbrennen strohiger Abfälle aus der Landwirtschaft ist laut 
Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb 
zugelassener Beseitigungsanlagen nicht gestattet. 

Von  diesem grundsätzlichen Verbot können Ausnahmen zugelas-
sen werden, wenn dem Landwirt keine brauchbare Alternative zur 
Verfügung steht: Das ist der Fall, wenn die strohigen Abfälle weder 
im eigenen Betrieb verwendet noch verkauft oder sonst Dritten über-
lassen werden können und auch eine Einarbeitung in den Boden aus-
scheidet. Eine Einarbeitung scheidet insbesondere aus, wenn sie we-
gen der Härte des Bodens arbeitstechnisch nicht möglich ist oder 
wenn die Abfälle im Boden wegen seiner Zusammensetzung oder 
seiner geringen Mächtigkeit oder aus Witterungsgründen nicht genü-
gend verrotten können.

 

Lediglich aus Gründen der Arbeitsersparnis können Ausnahmen 
von dem grundsätzlichen Verbrennungsverbot nicht zugelassen wer-
den. Wie bereits in den letzten Jahren kann das Verbrennen strohiger 
Abfälle auch 2017 im Landkreisgebiet nur nach vorheriger Anzeige 
und Erfüllung der aufgeführten Voraussetzungen zugelassen werden. 

 

Besteht die Absicht, strohige Abfälle zu verbrennen, so ist dies 
mindestens 7 Tage vor dem beabsichtigen Verbrennungstermin der 
jeweiligen Gemeinde anzuzeigen. Entsprechende Vordrucke liegen in 
den Gemeindeverwaltungen auf. 

Die Verbrennung darf jedoch nur dann vorgenommen werden, 
wenn nicht innerhalb von 7 Tagen nach der Anzeige bei der Gemein-
de, die Verbrennung durch das Landratsamt (schriftlich, mündlich, 
ggf. telefonisch) untersagt wurde oder eine frühere Verbrennung aus 
wichtigen Gründen ausnahmsweise durch das Landratsamt vorzeitig 
zugelassen wurde. 

Bei Nichterfüllung der in der Verordnung vorgeschriebenen Vo-
raussetzungen muss die Verbrennung durch formellen Bescheid ver-
sagt werden. Da dieser Versagungsbescheid kostenpflichtig ist, wird 
empfohlen, spätestens 5 Tage nach Antragstellung beim Landratsamt 
nachzufragen, ob die beabsichtigte Verbrennung untersagt werden 
muss. 

Sollte eine Versagung notwendig sein, kann der Anzeigenerstatter 
(auch mündlich) erklären, dass er zur Vermeidung einer formellen 
Untersagung von der angezeigten Verbrennung Abstand nimmt. Da-
mit gilt die Anzeige als nicht erstattet, eine kostenpflichtige Untersa-
gung wird nicht mehr notwendig. 

Die einzelnen Anforderungen und die zu beachtenden Auflagen 
können aus dem Anzeigeformular entnommen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Verstößen gegen die Anzei-
gepflicht oder bei Missachtung der Anforderungen oder Auflagen 
Geldbußen bis zu 50.000,00 € erlassen werden können. 

 

Landratsamt Eichstätt, 23.06.2017 
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